
Gebührenordnung (Kirchheim) 2010/2011

Gültigkeit

Diese Gebührenordnung gilt für Kinder mit Hauptwohnsitz in Kirchheim.

Gebühren

Schulkinder, die in den Ferien zusätzliche Betreuung buchen, zahlen für jede zusätzliche Stunde 

einen Euro. Die Geschwisterermäßigung richtet sich nach den Vorgaben der Gemeinde 

Kirchheim.

Essensgeld

Das Essensgeld beinhaltet das Getränkegeld.

Amtsgericht München HRB 98238
Geschäftsführer: Dr. Magnus Harlander,
Dr. Michaela Harlander, Bernhard Schneck

Buchungszeit

Bis 4 Stunden 210 € -- 80 €

4 bis 5 Stunden 231 € 77 € 88 €

5 bis 6 Stunden 252 € 84 € 96 €

6 bis 7 Stunden 273 € 91 € 104 €

7 bis 8 Stunden 294 € 98 € 112 €

8 bis 9 Stunden 315 € 105 € --

9 bis 10 Stunden 336 € 112 € --

Ab 10 Stunden 357 € 119 € --

Spielgeld 5 € 5 € 5 €

Monatsbeitrag
Krippenkind

Monatsbeitrag
Kindergartenkind

Monatsbeitrag
Schulkind

Essensgeld nur mittags 33 € 68 € 68 €

43 € 83 € 83 €

53 € 98 € --

Ferienfrühstück pro Tag -- -- 1 €

Essensgeld
Krippenkind

Essensgeld
Kindergartenkind

Essensgeld
Schulkind

Essensgeld bei Buchungszeit 
mit 1 Brotzeit

Essensgeld bei Buchungszeit 
mit 2 Brotzeiten


